
Merkblatt zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Diskriminierungsschutz – für wen?

Der Diskriminierungsschutz des AGG gilt für alle Beschäftigten im Sinne des AGG. Das sind:

• Arbeitnehmer/-innen 

• Leiharbeitnehmer/-innen

• die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten wie z. B. Auszubildende, Werkstudenten/-innen, Prak-
tikanten/-innen, Diplomanden/-innen

• arbeitnehmerähnliche Personen (zu denen die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleich-
gestellten gehören)

• Bewerber/-innen, auch für eine betriebliche Weiterbildung oder Beförderung 

• bereits ausgeschiedene Arbeitnehmer/-innen, soweit es um nachwirkende Folgen aus dem Ar-
beitsverhältnis geht (z. B. betriebliche Altersversorgung)

Wovor will das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schützen?

Das AGG will die Beschäftigten vor Benachteiligungen wegen eines Diskriminierungsmerk mals schützen. 
Daher darf kein Beschäftigter wegen eines schlechter behandelt werden, als ein anderer in einer ver-
gleichbaren Situation. 

Aber Vorsicht! Nicht jede Ungleichbehandlung ist verboten. Das AGG enthält auch Ausnahmevorschriften, 
die eine Ungleichbehandlung rechtfertigen können: beispielsweise können berufliche Anforderungen eine 
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. 
Auch spezifische Fördermaßnahmen zur Verhinderung von Nachteilen oder zum Ausgleich bereits bestehen-
der Nachteile sind zulässig. Für Ungleichbehandlungen wegen des Alters sieht das AGG ebenfalls eine Reihe 
von Ausnahmentatbeständen vor.

Was sind die Diskriminierungsmerkmale des AGG?

• Rasse und ethnische Herkunft:  Anknüpfungspunkte für Benachteiligungen, Belästigungen oder  
sexuelle Belästigungen können in diesem Zusammenhang sein: Hautfarbe, Sprache, Haarfarbe, Nationalität

• Religion und Weltanschauung: z. B. Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus

• Behinderung: z. B. körperliche Behinderungen und Entstellungen, Seh-, Hör-, Sprachbehinderungen

• Geschlecht

• sexuelle Identität z. B. Homosexualität, aber auch Heterosexualität

• Alter: gemeint ist das Lebensalter; vom AGG geschützt sind daher nicht nur ältere, sondern auch jüngere 
Beschäftigte.



Benachteiligungen im Sinne des AGG - und daher ebenfalls verboten - sind auch Belästigungen, die im 
Zusammenhang mit einem Diskriminierungsmerkmal stehen, und sexuelle Belästigungen. 

Was ist eine Belästigung?

Eine Belästigung ist eine unerwünschte Verhaltensweise, die mit einem Diskriminierungsmerkmal in 
Zusammenhang steht und bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der belästigten Person verletzt und 
hierbei ein feindliches Umfeld geschaffen wird. 

Ob eine Verhaltensweise unerwünscht ist, muss aus der Sicht eines objektiven Beobachters beurteilt 
werden. Ausreichend ist daher, dass ein  Beschäftigter aus neutraler Sicht davon ausgehen kann, dass 
sein Verhalten von einem Kollegen nicht gewünscht oder nicht akzeptiert wird. Es ist nicht erforderlich, 
dass der Belästigte sich wehrt oder von sich aus darauf hinweist, dass er sich durch ein bestimmtes 
Verhalten seiner Kollegen belästigt fühlt. Andererseits liegt eine Belästigung aber nicht bereits dann 
vor, wenn sich ein Beschäftigter lediglich subjektiv belästigt fühlt. 

Beispiele für Belästigungen:

• abwertende und erniedrigende Äußerungen über Herkunft, Hautfarbe, Sprachstörungen, kör-
perliche Entstellungen, Behinderungen oder die Religion und das Tragen religiöser Symbole

• Beleidigungen, Beschimpfungen, Drohungen wegen Herkunft, etc. (vgl. zuvor)

• Witze und Hänseleien über Herkunft, etc. (vgl. zuvor)

• abwertende Blicke und Gesten im Zusammenhang mit Diskriminierungsmerkmalen

• Ausgrenzen oder Schikanieren von Arbeitskollegen im Zusammenhang mit Diskriminierungs-
merkmalen, z. B. durch bewusste Informationslücken, räumliche Isolation, Ignorieren oder 
Zuweisen kränkender, erniedrigender Aufgaben

• fremdenfeindliches und rassistisches Verhalten 

• körperliche Gewalt im Zusammenhang mit Diskriminierungsmerkmalen

Jeder Beschäftigte sollte mit seinen Kollegen und Geschäftspartnern so umgehen, wie er selbst korrekterwei-
se behandelt werden möchte.



Was ist eine sexuelle Belästigung?

Eine sexuelle Belästigung ist eine unerwünschte, sexuell bestimmte Verhaltensweise, die bezweckt 
oder bewirkt, dass die Würde der betroffenen Person verletzt wird. Das ist insbesondere dann der Fall, 
wenn ein feindliches Umfeld geschaffen wird. 
Ein einmaliger Vorfall genügt jedoch! Maßstab für das Vorliegen einer sexuellen Belästigung ist – wie 
bei der Belästigung – die Sicht eines objektiven Beobachters.

Auch Beschäftigte müssen sich an das AGG halten!

Das Benachteiligungsverbot des AGG gilt nicht nur für den Arbeitgeber selbst oder die Vorgesetzten, 
sondern gerade auch für den Umgang von Arbeitskollegen untereinander, sowie für deren Verhalten 
gegenüber Geschäftspartnern und anderen Beschäftigten von Vertragspartnern des Arbeitgebers (Lie-
feranten/-innen, Lagerarbeiter/-innen, u. ä.).

Beschäftigte dürfen ihre Kollegen nicht wegen eines Diskriminierungsmerkmals benachteiligen, beläs-
tigen oder sexuell belästigen. Tun sie es trotzdem, verletzen sie ihre arbeitsvertraglichen Pflichten und 
können vom Arbeitgeber entsprechend gemaßregelt werden – bis hin zu Versetzung, Abmahnung oder 
gar Kündigung.

Wer diskriminiert, setzt seinen Arbeitsplatz auf’s Spiel!

Hilfe für Diskriminierungsopfer

Beschwerderecht
Wenn sich Beschäftigte vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, Arbeitskollegen oder Kunden wegen eines 
Diskriminierungsmerkmals benachteiligt, belästigt oder sexuell belästigt fühlen, können sie sich bei 
den zuständigen Stellen des Betriebes oder Unternehmens beschweren.

Der Arbeitgeber muss die Beschwerde inhaltlich überprüfen und den beschwerdeführenden Beschäf-
tigten über das Ergebnis informieren.

Für Beschwerden in unserem Betrieb ist Frau Birgit Dinstühler zuständig.

+49- 911-99350-124 

birgit.dinstuehler@0800technik.com

Der Arbeitgeber wird die Beschwerde häufig nicht vollständig anonym behandeln können. Um Diskri-
minierungsopfer schützen zu können, muss er den ihm zugetragenen Vorfall aufklären. Andernfalls 
kann er keine wirksamen Schutz- oder Sanktionsmaßnahmen ergreifen. Daher wird der Arbeitgeber 
zumindest den vermeintlichen Täter zu den Vorwürfen befragen und Zeugen anhören müssen.

Antidiskriminierungsstelle des Bundes und Antidiskriminierungsverbände
Antidiskriminierungsverbände und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nehmen die Interessen 
von benachteiligten Personen wahr. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wird bei dem Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend errichtet. 



Hinweise für Beschäftigte

Leistungsverweigerungsrecht 
Beschäftigten, die von einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz betroffenen sind, 
steht ein Leistungsverweigerungsrecht zu, wenn der Arbeitgeber keine oder offensichtlich unge-
eignete Maßnahmen zur Unterbindung ergriffen hat. Hierzu ist es regelmäßig erforderlich, dass der 
Arbeitgeber über die Belästigung oder sexuelle Belästigung informiert wird. Solange der Arbeitgeber 
nichts davon weiß, kann er auch nicht schützend eingreifen.

Verweigert ein Beschäftigter seine Arbeitsleistung zu Unrecht, verliert er seinen Entgeltanspruch. Dar-
über hinaus kann ihn sein Arbeitgeber – je nach Lage im konkreten Einzelfall – wegen Arbeitsverweige-
rung abmahnen oder gar kündigen.

Entschädigung und Schadensersatz
Verstöße gegen das Benachteiligungsverbot können zu Schadensersatz- und Entschädigungsansprü-
chen führen. Sie müssen innerhalb von zwei Monaten nach Kenntniserlangung von der Benachteili-
gung schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber geltend gemacht werden, es sei denn in einem anwend-
baren Tarifvertrag wurde eine andere Frist vereinbart. Entschädigungsklagen müssen innerhalb von 
drei Monaten, nachdem der Anspruch schriftlich geltend gemacht wurde, erhoben werden.
Schadensersatz- und Entschädigungszahlungen wegen Benachteiligungen zwischen Beschäftigten 
kann der Arbeitgeber von dem Täter ggf. ersetzt verlangen (Regress). 

Die is group hat das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) im is-Intranet und im Internet auf unserer 
Homepage veröffentlicht.

Ansprechpartner

Für Fragen wenden Sie sich bitte an die Gleichbehandlungsbeauftragte der is group

Ina Dinstühler

0049 (0) 911/99350-385

ina.dinstuehler@0800technik.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


